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Grundbesitz nicht. Die Eigentümergrundschuld 
selbst stellt ebenfalls einen Vermögengegenstand 
des Vollstreckungsschuldners dar, in den voll-
streckt werden kann. Welche Maßnahmen der 
Gläubiger zur Zwangsvollstreckung in die Eigen-
tümergrundschuld konkret zu ergreifen hat, ist 
von den Umständen des jeweiligen Einzelfalls ab-
hängig und lässt sich nicht abstrakt beantworten. 

UmwG §§ 3 Abs. 1 Nr. 4, 99; BGB §§ 21, 
32, 54 
Verschmelzung von eingetragenen Ver-
einen; maßgeblicher Zeitpunkt für Um-
wandlungsvoraussetzungen; fehlende 
Eintragung des aufnehmenden Vereins 
zum Zeitpunkt des Verschmelzungsbe-
schlusses; Verein ohne Rechtspersön-
lichkeit 

I. Sachverhalt
Der A-Verein ist ein eingetragener Verein, der B-
Verein ein Verein ohne Rechtspersönlichkeit. Der 
A-Verein soll zur Aufnahme durch den B-Verein 
verschmolzen werden.

Es ist folgendes Vorgehen geplant: Die beteiligten 
Vereine stellen die Entwürfe auf. Die Mitglieder-
versammlung des B-Vereins beschließt sowohl 
über die Absicht der Eintragung im Vereinsre-
gister als auch über die entsprechende Satzungs-
änderung und stimmt dem Entwurf des Ver-
schmelzungsvertrages zu. Anschließend wird der 
B-Verein im Vereinsregister eingetragen. Sodann 
wird der Verschmelzungsvertrag zwischen den 
beiden Vereinen, vertreten durch ihre Vorstände, 
beurkundet.

II. Frage
Kann der Verschmelzungsbeschluss des auf-
nehmenden Vereins gleichzeitig mit dem Be-
schluss über die Eintragungsabsicht und 
Satzungsänderung gefasst werden?

III. Zur Rechtslage
1. Verschmelzungsfähigkeit von Vereinen
Gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 UmwG können (nur) ein-
getragene Vereine (§ 21 BGB) als übertragende, 
übernehmende oder neue Rechtsträger an einer 
Verschmelzung beteiligt sein (BeckOGK-UmwG/
Drinhausen/Keinath, Std.: 1.7.2025, § 3 Rn. 17; 
Heidinger/Knaier, in: Henssler/Strohn, Gesell-

schaftsrecht, 6. Aufl . 2024, § 3 UmwG Rn. 16; 
Hager, RNotZ 2011, 565). Die Eintragung in 
das Vereinsregister ist also zwingende Voraus-
setzung für die Verschmelzungsfähigkeit des 
Vereins (Winter, in: Schmitt/Hörtnagl, UmwG/
UmwStG, 10. Auf. 2024, §  3 UmwG Rn.  27; 
Lutter/Hennrichs, UmwG, 7. Aufl . 2024, §  99 
Rn. 15). Weitere Regelungen und Einschränkun-
gen hinsichtlich der Vereinsverschmelzung fi nden 
sich in den §§ 99–104a UmwG (dazu Neumayer/
Schulz, DStR 1996, 872; Katschinski/Wolf, in: 
Semler/Stengel/Leonard, UmwG, 6. Aufl . 2025, 
§  99 Rn. 14 ff .; s. auch Hager, RNotZ 2011, 
565).

2. Maßgeblicher Zeitpunkt für Umwand-
lungsvoraussetzungen
Damit ist noch nicht gesagt, zu welchem Zeit-
punkt im Umwandlungsverfahren die Vorausset-
zung der Eintragung im Vereinsregister vorliegen 
muss.

Ein Verein ohne Rechtspersönlichkeit (§  54 
BGB, vor dem MoPeG: nichtrechtsfähiger Ver-
ein) muss, um an einer Verschmelzung nach dem 
UmwG beteiligt sein zu können, zunächst in das 
Vereinsregister eingetragen werden (Katschinski/
Wolf, § 99 Rn. 42; BeckOGK-UmwG/Reul, Std.: 
1.7.2025, § 99 Rn. 25). Hierdurch wird der Verein 
ohne Rechtspersönlichkeit identitätswahrend 
in einen e. V. umgewandelt (BGH WM 1978, 
115; Katschinski/Wolf, § 99 Rn. 42). Bereits vor 
der Eintragung in das Vereinsregister kann der 
Verein aber als rechtsfähige Körperschaft be-
stehen (vgl. zu den Kriterien BGH NJW 2008, 
69, 73  f.). Für diese Körperschaft gelten grds. 
bereits die §§ 24–53 BGB; es greift also weitge-
hend das gleiche Regelungsregime wie beim ein-
getragenen Verein ein.  Zwar ist in der Literatur 
teilweise davon die Rede, dass die Eintragung des 
Vereins für die Erlangung der Rechtsfähigkeit 
konstitutiv wirke (BeckOK-BGB/Schöpfl in, Std.: 
1.5.2025, § 64 Rn. 5). Das war jedoch bereits im 
Hinblick auf den vormals sog. „nichtrechtsfähi-
gen Verein“, dem durchaus Rechtsfähigkeit zu-
kommen konnte (statt aller K. Schmidt, Gesell-
schaftsrecht, 4. Aufl . 2002, § 8 III 4 c [S. 203]; 
MünchKommBGB/Leuschner, 9. Aufl . 2021, 
§ 54 Rn. 18 ff . m. w. N.), in dieser Pauschalität 
nicht zutreff end, und ist es nach der Novelle des 
§ 54 BGB, der den ehedem nichtrechtsfähigen 
Verein nunmehr als „Verein ohne Rechtspersön-
lichkeit“ bezeichnet, erst recht nicht. Das UmwG 
stellt lediglich die zusätzliche Anforderung der 
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Eintragung in das Vereinsregister als Umwand-
lungsvoraussetzung auf. Die Organisationsver-
fassung des Vereins ändert sich zudem durch die 
Eintragung nicht, sodass auch keine Bedenken 
gegen einen Umwandlungsbeschluss vor Eintra-
gung bestehen. Der Rechtsträger, der umgewan-
delt werden soll, existiert also bereits, verfügt aber 
noch nicht über alle Eigenschaften, die für die 
Umwandlungsfähigkeit relevant sind.

Dementsprechend geht auch die umwandlungs-
rechtliche Literatur – die sich mit dem Th ema im 
Kontext des Vorvereins befasst – davon aus, dass 
der maßgebliche Zeitpunkt für das Vorliegen 
eines verschmelzungsfähigen Vereins die Ein-
tragung der Verschmelzung in das Register 
des übernehmenden Rechtsträgers ist (Wid-
mann/Mayer/Vossius, UmwG, Std.: 9/2024, § 99 
Rn.  19; Katschinski/Wolf, §  99 Rn. 53 f.; Lut-
ter/Hennrichs, § 99 Rn. 15; BeckOGK-UmwG/
Reul, § 99 Rn. 28; Konu/Ries, in: Maulbetsch/
Klumpp/Rose, UmwG, 2. Aufl . 2017, § 99 Rn. 3; 
Fischer, in: Böttcher/Habighorst/Schulte, Um-
wandlungsrecht, 3. Aufl . 2023, §  99 UmwG 
Rn. 5). 

3. Ergebnis
Im Einklang mit der wohl herrschenden Litera-
turmeinung gehen wir davon aus, dass der Ver-
ein im Zeitpunkt des Wirksamwerdens – also 
der Eintragung der Umwandlung beim auf-
nehmenden Rechtsträger – im Vereinsregister 
eingetragen sein muss. Freilich dürfte es sich 
aufgrund der vorgelagerten registergerichtlichen 
Prüfung stets empfehlen, die Voraussetzungen 
für die Umwandlung bereits im Anmeldezeit-
punkt zu erfüllen.

Unseres Erachtens spricht daher nichts dagegen, 
dass beim aufnehmenden B-Verein der Ver-
schmelzungsbeschluss zusammen mit dem Be-
schluss über die Eintragung im Vereinsregister 
(Satzungsänderung, § 57 Abs. 1 BGB) gefasst 
wird und sodann die Anmeldung des Vereins 
zum Vereinsregister erfolgt. Die Anmeldung der 
Verschmelzung kann gleichzeitig zum Vereins-
register eingereicht werden. Aufgrund der zwin-
genden Eintragungsreihenfolge des § 19 UmwG 
ist gewährleistet, dass die Eintragung der Ver-
schmelzung beim aufnehmenden Rechtsträger 
erst nach der Registrierung des übernehmenden 
Vereins im Vereinsregister und anschließender 
Eintragung der Verschmelzung im Register des 
übertragenden Vereins erfolgt.

Ein Testament enthält folgende Klausel: 

„Der Vorerbe ist berechtigt, durch notariell be-
urkundete Erklärung gegenüber dem Nacherben 
den Nacherbfall auch vorzeitig eintreten zu lassen.“

II. Frage
Stellt die Klausel eine zulässige Bedingung (Aus-
übung der Erklärung) oder eine unzulässige 
Fremdbestimmung dar?

III. Zur Rechtslage
1. Grundsatz der materiellen Höchstpersön-
lichkeit
Nach § 2065 kann der Erblasser eine letztwillige 
Verfügung nicht in der Weise treff en, dass ein an-
derer zu bestimmen hat, ob sie gelten oder nicht 
gelten soll. Er kann zudem die Bestimmung der 
Person, die eine Zuwendung erhalten soll, sowie 
die Bestimmung des Gegenstands der Zuwen-
dung nicht einem anderen überlassen. Ein Ver-
stoß gegen § 2065 BGB führt grds. zur Nichtig-
keit der betroff enen Verfügung von Todes wegen. 
Die Vorschrift ist Ausdruck der materiellen 
Höchstpersönlichkeit der Testamentserrich-
tung. 

Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Ent-
scheidung über das Schicksal eines Vermö-
gens nach dem Tode seines Inhabers nicht von 
Personen getroff en wird, die sich der Verant-
wortung für die Verwendung dieses Vermö-
gens gar nicht als Inhaber derselben bewusst 
werden konnten. Außerdem soll dem Erblasser 
die Befugnis, die gesetzliche Ordnung der Ver-
mögensnachfolge außer Kraft zu setzen, nur für 
den Fall zustehen, dass er einen eigenen festen 
Entschluss über Geltung und Inhalt seiner An-
ordnung fasst und selbst in gehöriger Form 
äußert (Staudinger/Otte, BGB, 2019, §  2065 
Rn. 2).

2. Bestimmung des Nacherbfalls
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob 


